
10 Preußen.

bestehen Ihre Geschafte betreffen großtentheils
nur die alten Landesschulden wozu sie bestan 
dig sitzende Verordnete haben die den Depu
tinten der Stande, welche der großere Ausschuß
genannt werden jahrliche Rechnungen ahlegen.
Die Landschaft hat einen Director der ein
knigl. Mmister ist, Vicedireetor ua. Beamte.
S Buschings Mag. Theren S487. In
Pommern bestehen die Landstande aus den Pra
laten der Nitterschaft und den Stadten so
wie auch in Halberstadt. Diese halten Land
tage welches aber nicht in Magdeburg ge
Wieht. In Schlesien werden die ehemaluen
JFurstentage von den Standen seit 1740nicht
meht gehalten. Diese Stande hestehen a) aus
den Herzogen dem Bischof von Breslau,
) demHerz. zu Dels und Bernstadt, 3) Trop
wau und Jagerndyrf/ ¶ Sagan/ 5) Mun
sterberg und Franfenstein 6) Corolath ) Tra
chenberg; b) den sreyen Standesherrschaften;
¶) derRitterschast und ) den Siadten. Wer
weder die Herzoge noch die sreyen Standesherr
schasten haben in ihren Landern Antheil an der
Verwaltung der Landeshoheit. ImHerzog
thum Cleve bestehen die Stande aus der Rit
terschaft und den Stadten. In Minden aus

dem Domcapitel den Vralaten, der Ritter
schaft und den Stadten und Flecken; in Ost
riesland ans der Ritterschaft, den Stadten,
und dem Hausmannsstande; diese letten haben
noch große Vorrechte. E. R. Brenneysens

ostfrie


